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Dr. Markus Marterbauer 

Bundesminister für Finanzen 

Johannesgasse 5, 1010 Wien 
Herrn Präsidenten  

des Nationalrates 

Dr. Walter Rosenkranz 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2025-0.078.403  

Wien, 28. März 2025 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Auf die an meinen Amtsvorgänger gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 383/J vom 30. Jänner 2025 der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, Kolleginnen und 

Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu Frage 1 

Welche konkreten Konsolidierungs- und Reformmaßnahmen für 2025 meldete das BMF 

bisher an die Europäische Kommission?  

Es handelt sich um eine Liste im MS-EXCEL-Format, die dem Nationalrat bereits unter 

008787/EU XXVIII. GP, am 17. Jänner 2025 übermittelt wurde. 
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Zu Frage 2, 8 und 9 

2. Wie wird der bereits angekündigte Stabilitätsbeitrag der Bundesministerien ausgestaltet 

sein?  

a. Bitte um Angabe der von den einzelnen Bundesministerien jeweils zu erzielenden 

Einsparungsvolumina (bitte um Angabe in % und EUR, basierend auf 

Veranschlagung 2024).  

b. Bitte um Angabe, welche Ausgabenbereiche davon betroffen sein werden.  

8. Wann wird der Finanzminister ein gesetzliches Budgetprovisorium für 2025 vorlegen?  

9. Wann wird der Finanzminister einen Bundesvoranschlag für 2025 vorlegen? 

Zu den konkreten Konsolidierungs- und Reformmaßnahmen wurde dem Nationalrat 

bereits unter 008787/EU XXVIII. GP am 17. Jänner 2025 eine Liste übermittelt. 

Die Vorgaben betreffend von den Ressorts zu erbringende Konsolidierungsbeiträge 

werden im Rahmen des Budgeterstellungsprozesses konkretisiert und vereinbart werden. 

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die gewünschten Informationen daher noch nicht vor und 

ist im Übrigen auf die erforderliche Beschlussfassung des Nationalrates zu verweisen. 

 

Zu Frage 3 

Wird Österreich einen 4-jährigen oder 7-jährigen Anpassungszeitraum, bzw. 

Konsolidierungspfad an die EK melden, bzw. wurde diese Entscheidung von Österreich 

bereits an die EK kommuniziert?  

a. Für den Fall, dass er bereits an die EK gemeldet oder kommuniziert wurde - gibt 

es dazu bereits eine Stellungnahme oder Einschätzung der EK, bzw. falls nicht, 

wann ist damit zu rechnen?  

b. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die EK einen? -jährigen 

Anpassungszeitraum genehmigt? 
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Die bisherige Kommunikation mit der Europäischen Kommission (EK) konzentrierte sich 

auf das Unterschreiten der 3%-Defizit-Marke für 2025. Der EK wurde mitgeteilt, dass zum 

damaligen Diskussionsstand von einer 7-Jahresanpassung ausgegangen wurde. Eine 

längere Anpassungsperiode geht mit Reformen und Investitionen einher. Die Kriterien 

finden sich in Artikel 14 der VO(EO)2024/1263: 

(1) Wenn ein Mitgliedstaat ein einschlägiges Reform- und Investitionspaket zusagt, das die 

Vorgaben von Absatz 2 erfüllt, kann der Anpassungszeitraum um bis zu drei Jahre 

verlängert werden. 

 (2) Das Paket der Reform- und Investitionszusagen, das einer Verlängerung des 

Anpassungszeitraums zugrunde liegt, muss grundsätzlich in seiner Gesamtheit folgende 

Kriterien erfüllen: 

 a) Es führt auf der Grundlage glaubwürdiger und vorsichtiger Annahmen eine nachhaltige 

Verbesserung des Wachstums- und Resilienzpotenzials der Wirtschaft des betreffenden 

Mitgliedstaats herbei; 

 b) es unterstützt die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, indem es mittelfristig eine 

strukturelle Verbesserung der öffentlichen Finanzen bewirkt, etwa durch Senkung der 

Ausgabenquote oder Erhöhung der Einnahmenquote; 

 c) es verfolgt die in Artikel 13 Buchstabe c genannten gemeinsamen Prioritäten der Union; 

 d) es trägt den an den Mitgliedstaat gerichteten einschlägigen länderspezifischen 

Empfehlungen, soweit zutreffend einschließlich der im Rahmen des Verfahrens bei einem 

makroökonomischen Ungleichgewicht vorgelegten Empfehlungen, Rechnung; 

 e) es stellt unter Berücksichtigung der Reichweite und des Ausmaßes der 

Länderspezifischen Herausforderungen sicher, dass das geplante Gesamtniveau der 

national finanzierten öffentlichen Investitionen während der Laufzeit des nationalen 

mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans nicht unter dem vorherigen 

mittelfristigen Niveau liegt. 

(3) Jede der Reform- und Investitionszusagen, die einer Verlängerung des 

Anpassungszeitraums zugrunde liegen, ist hinreichend detailliert, auf die ersten 

Programmjahre vorgezogen, zeitgebunden und überprüfbar und erfüllt folgende  

Kriterien: 

 a) Die Reform- und Investitionszusagen sind klar beschrieben und ermöglichen es der 

Kommission, sie anhand der in Absatz 2 genannten Kriterien zu bewerten; 

 b) die Reformen werden innerhalb des Planungszeitraums des nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Plans durchgeführt; 

 c) bis zum Ende des Anpassungszeitraums werden erhebliche Fortschritte bei der 

Umsetzung der Investitionen erzielt; 
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 d) die Beschreibung der Reformen und Investitionen enthält, soweit erforderlich, 

Indikatoren zur Bewertung ihrer Umsetzung und Überwachung. 

 (4)  Das Paket der Reform- und Investitionszusagen, das einer Verlängerung des 

Anpassungszeitraums zugrunde liegt, muss mit den Verpflichtungen im Einklang stehen, 

die in dem genehmigten Aufbau- und Resilienzplan des betreffenden Mitgliedstaats 

während der Laufzeit der Aufbau- und Resilienzfazilität gemäß der Verordnung (EU) 

2021/241 und der im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens mit dem betreffenden 

Mitgliedstaat vereinbarten Partnerschaftsvereinbarung enthalten sind. 

 

Zu Frage 4 und 5 

4. Welche konkreten Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre 2026-2031 meldete das 

BMF bisher an die Europäische Kommission?  

a. Falls keine, bis wann muss das BMF diese Maßnahmen nachliefern?  

b. Falls keine, welche Konsolidierungsmaßnahmen wird das BMF voraussichtlich an 

die Europäische Kommission melden?  

5. Welche konkreten Reform- und Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2026-31 meldete 

das BMF bisher an die Europäische Kommission?  

a. Falls keine, bis wann muss das BMF diese Maßnahmen nachliefern?  

b. Falls keine, welche Reform- und Investitionsmaßnahmen wird das BMF 

voraussichtlich an die Europäische Kommission melden?  

Keine. Derzeit gilt für Österreich eine Frist bis zum 30. April 2025 zur Vorlage eines 

mittelfristigen Fiskalstrukturplans. Im Rahmen der kommenden Dokumentenübermittlung 

an die EK sind EU-rechtlich nur die Maßnahmen für 2025 detailliert anzugeben. Für die 

Folgejahre ist nur das Bekenntnis zu einem maximalen Nettoausgabenwachstum 

verpflichtend und bei einem 7-Jahresplan dem Artikel 14 der VO(EU)2024/1263 

entsprechende Maßnahmen. Wenn die künftige Regierung konkrete 

Konsolidierungsmaßnahmen beschließt, werden sie in die Dokumente aufgenommen 

werden. 
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Zu Frage 6 

Wie wird die Europäische Kommission die Einhaltung der Reform- und 

lnvestitionsmaßnahmen über den 7-jährigen Anpassungszeitraum überprüfen?  

Die Mitgliedstaaten haben gemäß Art. 21 der VO(EU) 2024/1263 jährlich bis zum 30. April 

Jahresfortschrittsberichte zu erstellen.  Die EK bewertet die Einhaltung auf Basis des vom 

Rat gemäß Art. 17 der VO(EU) 2024/1263 gebilligten Planes dh. der Einhaltung des 

Nettoausgabenpfads und, sofern zutreffend, die in dem nationalen mittelfristigen 

finanzpolitisch-strukturellen Plan vorgesehenen Reform- und Investitionszusagen, die 

einer Verlängerung des Anpassungszeitraums zugrunde liegen. 

 

Zu Frage 7 

Wann und in welcher Form wird die EK die von Österreich gesetzten 

Konsolidierungsmaßnahmen bewerten? (bitte um Angabe des Prozesses für das Jahr 2025)  

a. Falls mit den für 2025 vorgelegten Maßnahmen die 3% Maastricht Grenze 2025 

nicht unterschritten werden kann, wann würde die EK erneut ein Defizitverfahren in 

Erwägung ziehen? (bitte um Angabe des Prozesses für das Jahr 2025)  

b. Falls mit den für 2025 und danach vorgelegten Maßnahmen die Vorgaben der EU 

Fiskalregeln, bzw. des Ausgabenreferenzpfades nicht eingehalten werden können, 

wann würde dies zu einem Verfahren wegen übermäßigem Defizit für Österreich 

führen? (bitte um Angabe des Prozesses für das Jahr 2025 und 2026)  

Die VO(EU) 2024/1263 sieht folgenden Prozess mit den europäischen Institutionen vor: 

Artikel 12:  Vor der Übermittlung seines nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-

strukturellen Plans führt jeder Mitgliedstaat mit der EK einen fachlichen Dialog, um 

sicherzustellen, dass der nationale mittelfristige finanzpolitisch-strukturelle Plan  

mit den Artikeln 13 und 15 im Einklang steht. 

Artikel 11: Übermittlung 

Artikel 16: Die EK bewertet jeden nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen 

Plan innerhalb von sechs Wochen nach seiner Übermittlung. Der betreffende 

Mitgliedstaat und die EK können vereinbaren, diese Frist erforderlichenfalls um 

grundsätzlich bis zu zwei Wochen zu verlängern. 
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Artikel 17: Auf Empfehlung der EK nimmt der Rat eine Empfehlung grundsätzlich innerhalb 

von sechs Wochen nach Annahme der Empfehlung der Kommission an. 

 

Das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit basiert auf den Budgetnotifikationen, 

welche per 31. März bzw. 30. September jeden Jahres erfolgen (VO(EU) 479/2009). Nach 

der Validierung durch Eurostat, welche regelmäßig um den 20. April/20. Oktober erfolgt, 

erstellt die EK die Frühjahrs-/Herbstprognose um den 10. Mai/10. November. Auf Basis 

dieser Prognosen erstellt die EK Berichte gemäß Art. 126(3) für jene Länder, welche die 

Maastricht-Kriterien nicht eindeutig erfüllen. Diese Berichte erscheinen Anfang Juni/Ende 

November jeden Jahres.  

 

Beilagen 

 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Markus Marterbauer 

Elektronisch gefertigt 
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